
S T R A F P R O Z E S S V O L L M A C H T  

Recht sa nw ä l t in  

Fachanwält in für  Strafrecht    Zustellungen werden nur an die 

B E A T E  B Ö H L E R  Bevollmächtigte erbeten! 

Wilsnackerstr. 61, 10969 Ber l in 

Fon/Fax:  030 61403368/61403388 

 

 

wird hiermit  in der   

Strafsache - Privatklagesache - Bußgeldsache –  Strafvollstreckungssache 

Entschädigungssache  
 

gegen 
 

wegen 
 

Vollmacht zu meiner Verteidigung und Vertretung in allen Instanzen sowie im 

Vorverfahren erteil t ,  und zwar auch im Falle meiner Abwesenheit  zur Vertretung 
nach §§ 329 StPO und 41 1 II StPO mit  ausdrücklicher Ermächtigung auch nach 
§§ 233 [ ,  234 StPO, mit  der besonderen Befugnis:  

1.  Strafanträge zu stellen, Rechtsmittel  einzulegen, ganz oder tei lweise 
zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten und solche auf 
Strafausspruch und Strafmaß zu beschränken, sowie Zustellungen aller 
Art ,  insbesondere auch von Urteilen und Beschlüssen,  
entgegenzunehmen;  

2.  Untervertreter - auch im Sinne des § 139 StPO - zu bestellen;  
3.  Anträge auf Entbindung von der Verpflichtung zum Erstellen in der 

Hauptverhandlung. Wiedereinsetzung, Haftentlassung, Strafaussetzung,  
Kostenfestsetzung,  Wiederaufnahme des Verfahrens, Anträge nach dem 
Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahme n, 

insbesondere auch für  das Betragsverfahren und sonstige    Anträge zu 
stellen; 

4.  Gelder,  Wertsachen und Urkunden in Empfang zu ne hmen, sowei t  das 

Verfahren dazu Anlass  gibt;  
5.  Akteneinsicht zu nehmen;  

 
Zukünftige Erstattungsansprüche werden zur Sicherung des Honoraranspruchs 
unwiderruflich an Frau Rechtsanwältin Beate Böhler abgetreten.  
 

Hinweis zum Datenschutz:  Es wird darauf hingewiesen,  dass sämtliche 
relevanten Mandatsunterlagen elektronisch gespeichert  werden. Sie  haben einen 
Anspruch darauf,  die  gespeicherten Daten abzurufen. Ferner möchten wir  Sie 
darüber informieren,  dass Sie einen Löschungsanspruch besitzen. Mit Ihrer 
Unterschrift  bestätigen Sie,  dass  wir berechtigt  sind, die elektronischen Daten so  
lange aufzuheben, bis wir zur Vernichtung der physischen Unterlagen nach dem 

Gesetz berechtigt  sind.  

                              

(Ort ,  Datum) 

                             

(Unterschrift)  


